
                                         Allgemeine Geschäftsbedingungen 
  
   

 L i c h t e n w a l d e r          B r a u t m o d e n 
 
 
 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 

 
 

1. Lieferungen und Leistungen erfolgen auf Grundlage der hier niedergelegten   
allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 

2. Mündliche oder telefonisch abgeschlossene Vereinbarungen erlangen Gültigkeit erst 
nach schriftlicher Bestätigung durch den Verkäufer.  

 
 

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 
 

1. Der Käufer kann aus dem vielfältigen Angebot im Ladengeschäft oder aus den bereit 
gestellten Katalogen auswählen. 

 
2. Mit Unterzeichnung des Kaufvertrages kommt der verbindliche Vertragsabschluss 

zustande, unabhängig davon, ob der Kaufgegenstand dem Käufer übergeben, für 
diesen eingelagert oder noch bestellt und zum späteren Zeitpunkt an den Käufer 
übergeben wird. 
 

 
§ 3 Preise und Zahlungen 
 

 
1. In den Preisen ist die Umsatzsteuer enthalten. Liefer- und Versandkosten sind 

separat zu vergüten. 
 

2. Die Zahlung des Kaufpreises hat entweder in bar, elektronisch oder durch 
Überweisung zu erfolgen. 
 

3. Des Kaufpreises ist mit Unterzeichnung des Kaufvertrages sofort zur Zahlung fällig.   
 

4. Gegebenenfalls notwendige Änderungen und Anpassungen für Braut- und 
Abendkleider sind im Kaufpreis nicht enthalten. Diese werden nach Aufwand 
abgerechnet. 

 
 

§ 4 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte 
 
 

Dem Käufer steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Forderungen 
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Aufrechnung gegen unsere 
Ansprüche ist der Besteller auch berechtigt, wenn er Mängelrügen oder 
Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend macht. Zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechtes ist der Käufer nur insoweit befugt, als ein Gegenanspruch 
auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 



 
 

§ 5 Lieferzeit 
 

 
1. Soweit kein ausdrücklich verbindlicher Liefertermin vereinbart wurde, sind unsere 

Liefertermine ausschließlich unverbindliche Angaben. 
 

2. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus. 
 

3. Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns hierdurch entstehenden 
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. 
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Dem Käufer bleibt seinerseits 
vorbehalten nachzuweisen, dass ein Schaden in der verlangten Höhe überhaupt nicht 
oder zumindest wesentlich niedriger entstanden ist. Die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht in dem 
Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser sich in Annahme- oder 
Schuldnerverzug befindet. 
 

4. Ansprüche und Rechte des Käufers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt. 
 

 
 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

 
 

Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur 
vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus dem Kaufvertrag vor. 

 
 

§ 7 Gewährleistung 
 

 
1. Soweit die in Prospekten, Anzeigen oder sonstigen Angebotsunterlagen enthaltenen 

Angaben nicht vom Verkäufer ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind, 
sind die dort enthaltenen Abbildungen oder Zeichnungen nur annähernd maßgebend. 
Sämtliche Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
 

2. Soweit der Kaufgegenstand nicht die zwischen dem Käufer und dem Verkäufer 
vereinbarte Beschaffenheit hat oder er sich nicht für die nach diesem Vertrag 
vorausgesetzten oder die Verwendung allgemein eignet oder nicht die Eigenschaften, 
die der Käufer nach der öffentlichen Äußerung des Verkäufers erwarten konnte, hat, 
ist der Verkäufer zur Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Verkäufer 
aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt 
ist. 
 

3. Der Käufer hat zunächst nur Anspruch auf Nachbesserung. Eine Nachbesserung gilt 
mit dem erfolglosen 2. Versuch als fehlgeschlagen. 
 

4. Für Schäden haftet der Verkäufer nur insoweit, als diese in typischer Weise mit dem 
Vertrag verbundene und vorhersehbar sind. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht 
für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden. Bei einfachen fahrlässigen 
Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haftet der Verkäufer nicht. 
Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 



gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Während der durch den Verkäufer für den 
Käufer übernommenen Lagerung der erworbenen Waren trägt der Käufer das Risiko 
des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung des 
Kaufgegenstandes. 
 

5. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Übergabe 
des Kaufgegenstandes an den Käufer. Bei gebrauchten Kaufgegenständen beträgt 
die Gewährleistungsfrist 1 Jahr. Diese Fristen gelten auch für die Ansprüche auf 
Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung 
geltend gemacht werden. 
 

6. Die vom Käufer übermittelnden Maße oder die bei einer Anprobe zusammen 
ermittelten Maße gelten als verbindlich. Notwendige Änderungen aufgrund fehlerhaft 
übermittelter Maße oder zwischenzeitlich eingetretener Veränderungen infolge 
Gewichtsveränderungen, Schwangerschaft oder sonstiger Änderungen gehen 
zulasten des Käufers. Notwendige Kosten werden dem Käufer in Rechnung gestellt. 
 

7. Ein gesetzliches Widerrufsrecht besteht bei Abschluss des Kaufvertrages in den 
Geschäftsräumen der Firma Lichtenberger Brautmoden nicht. 
 

8. Eine Verpflichtung des Verkäufers zur Rücknahme oder zum Umtausch der 
gekauften Waren besteht nicht. 
 

 
 
 
 
     § 8 Einwilligung  
 

Der Käufer erklärt seine Einwilligung, dass das von ihm dem Verkäufer zur Verfügung 
gestellte Fotomaterial von Diesem für Werbezwecke verwendet werden kann. Der 
Verkäufer stellt sicher, dass außer den auf dem Foto enthaltenen Informationen, 
keinerlei weiteren Informationen bezüglich des Käufers verwendet oder 
weitergegeben werden. 

 
 
 
 

 § 9 Sonstiges 
 
 

1. Erfüllungsort dieses Vertrages und der gesamten Rechtsbeziehung der Parteien ist 
Niederwiesa. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder 
eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

 
 
 
 
 
 
 
Lichtenwalder Brautmoden 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


